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§ 51 00. BauO 1994 § 51

04. BauO 1994 - O6. Bauordnung 1994

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.11.2025

Die Eigentumerin oder der Eigentimer eines Grundstlcks ist verpflichtet, der Baubehodrde auf Verlangen
bekanntzugeben, wer Eigentimerin oder Eigentimer einer baulichen Anlage auf ihrem oder seinem Grundstick ist.
Wird dieser Verpflichtung nicht nachgekommen, sind ihr oder ihm gegenlber die nach dem V. Hauptstick an die
Eigentimerin oder den Eigentimer der baulichen Anlage zu erlassenden Auftrage unbeschadet privatrechtlicher
Ersatzanspriche gegen Dritte zu erteilen.

(Anm: LGBI.Nr. 34/2013)

In Kraft seit 01.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=34/2013&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 51 Oö. BauO 1994 § 51
	Oö. BauO 1994 - Oö. Bauordnung 1994


